
Dipl.Ing. Bernhard Tiedemann  Im Brühel 58  D-64853 Otzberg 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
§1 Vertragsgrundlage 
Mit Auftragserteilung durch den Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN) für 
eine Berechnung und / oder Konstruktion, einer Dienstleistung oder eine Beratung 
kommt ein Werkvertrag gem. § 631 BGB zustande, sofern der AN den Auftrag 
annimmt. 
 
§2 Vergütung 
Die Vergütung wird zwischen zwischen AG und AN frei vereinbart. 
In der Regel ist die Vergütung vor Versendung der Berechnung, Konstruktion oder 
sonstigen Dienstleistung per Vorkasse zu bezahlen oder wird bei der Zusendung nur 
innerhalb Deutschlands per Nachnahme erhoben. Ansonsten ist die Vergütung vom 
AG innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum an den AN ohne jegliche Abzüge auf 
dessen Konto zu leisten. 
 
§3 Mängel 
Ist ein vom AG beim AN in Auftrag gegebene Berechnung, Konstruktion, eine 
Dienstleistung oder eine Beratung mit Sachmängeln behaftet, so richtet sich die 
Mängelbeseitigung nach den Bestimmungen des § 633 BGB. 
 
§4 Haftung 
Haftungsausschluss des AN besteht für leichte Fahrlässigkeit und für Folgeschäden. 
Gewährleistungsansprüche gegen den AN verjähren gemäß der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist. Die Berechnungen und Konstruktionen beruhen auf Angaben 
des AG, für die Richtigkeit dieser Angaben haftet ausschließlich der AG. Wie bei 
statischen Berechnungen üblich, hat der AG die Berechnungen prüfen zu lassen. 
Unterlässt dies der AG auf eigene Verantwortung, so stellt er damit den AN von der 
Haftung frei. 
 
§5 Mahnverfahren 
Nach Ablauf der 30-Tage-Zahlungsfrist kommt der AG in Verzug und hat die 
Vergütung ab diesem Zeitpunkt nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verzinsen. 
Bei einer Mahnung wird dem AG vom AN eine Mahngebühr von 10,00 €, bei einem 
Gerichtlichen Mahnbescheid von 20,00 € in Rechnung gestellt. 
 
§6 Gerichtsstand 
Gerichtsstand bei der Beauftragung durch Vollkaufleute und bei AG, die ihren 
Wohnsitz nicht in Deutschland haben, ist D-64853 Otzberg. Es gilt ausschließlich 
Deutsches Recht. 
 
§7 Schlussbestimmung 
Bei Nichtigkeit oder Unzulässigkeit einer Bestimmung dieser AGB oder eines 
Werkvertrages entfällt nur diese Bestimmung, die übrigen Bestimmungen bleiben 
davon unberührt. In diesem Fall ist im Sinne dieser AGB zu verfahren. 
 
§8 Gültigkeit der AGB 
Diese AGB tritt ab 01.10.2004 in Kraft. 


